
 

 

Anträge an die LNV-Stiftung 2010 
 

 
Was fördert die LNV-Stiftung? 

Auch im Jahr 2010 fördert die LNV-Stiftung wieder Maßnahmen  
- zur Erhaltung der natürlichen Umwelt und der natürlichen Lebensgrundlagen, 
- zur Sicherung von Lebensräumen, 
- zu Artenschutz, Biotop- und Landschaftspflege, 
- zur Erhaltung, Pflege und Sicherung von Natur- und Landschaftsschutzgebie-

ten und Naturdenkmalen. 
 
Außerdem 
bedeutsame Grundlagenarbeiten, Forschungsarbeiten und modellhafte Untersu-
chungen sowie Gutachten von grundsätzlicher Bedeutung auf dem Gebiet des 
Natur- und Umweltschutzes. 

 

Interessiert? 
Senden Sie Ihren Förderantrag bis zum 30. April 2010 mit 

- einer formlosen und aussagekräftigen Projektskizze sowie  
- einem Zeit- und Kostenplan an die Stiftung des Landesnaturschutzverbandes. 
- Bei Anträgen zu Naturschutzmaßnahmen fügen Sie bitte die Zustimmung der 

zuständigen Behörden bei sowie die detaillierte Planung (Flurkartenmaßstab) 
bei. 

 
Die LNV-Stiftung hilft vorwiegend bei der Kofinanzierung von Sachkosten bei Projek-
ten ehrenamtlicher Naturschützerinnen und -schützer, Personalkosten können in 
Ausnahmefällen bezuschusst werden. 
 

 

Weitere Informationen:  
Tel. 0711-24895520 oder -21, info@LNV-bw.de. 

 

 

Stuttgart, 07.12.2009 
gez. Christine Lorenz-Gräser 
- Geschäftsführerin - 
 
 


